
526 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates xn. GP. 

Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (282 der Bei- des Nationalrates gemäß Art. 50 B-VG a.bge
lagen): Europäisches übereinkommen be- schlossen werden. 
treffend Auskünfte über ausländisches Recht 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche 
Das übereinkommen verpflichtet ,die Ver- Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 28. Juni 

tragsstaaten, einander auf Ersuchen Auskünfte 1971 in Verhandlung gezogen. In der Debatte 
über ihr Zivil- und Handelsrecht, ihr Verfahrens- ergriffen außer dem Berichterstatter der Abge
recht auf diesen Gebieten un,d über ihre Gerichts- ordnete Dr. K r a n zirn a y r sowie der Bundes
verfasSlUng zu erteilen. Fragen nach ,den Vor- minister für Justiz Dr. B rod a und der Aus
schriften anderer Rechtsgebiete sind gleichfalls I schußobmann AbgeordneterZ ·e i 11 i n ger das 
zu beantworten, wenn ·diese anderen Rechtsvor- Wort. 
schriften mit einer Hauptfrage ·des Zivil- und 
Handelsrechts oder des Zivilv.erfahrensrechts im 
Zusammenhang stehen. Das Auskunftsersuchen 
muß von einem Gericht ausgehen und kann nur 
tür ein bereits anhängiges Verfahren gestellt 
werden. Zur Empfangnahme und Weiterleitung 
des aus den anderen Vertragsstaaten einlangen
.den Auskunftsersuchens hat jeder Vertragsstaat 
eine zentrale Empfangsstelle zu errichten oder zu 
bestimmen. Zur Entgegennahme und Weiter
leitung der für einen anderen Vertragsstaat be
stimmten Auskunftsersuchen kann jeder Ver
tragsstaateine oder mehrere übermittlungsstel
len errichten oder bestimmen, wobei die Auf
gaben der Obermittlungsstelle zugleich der zen
tralen Empfangsstelle übertragen werden können. 

Das vorliegende übereinkommen ist gesetz
ändernd und .darf daher nur mit Genehmigung 

DDr. König 
Beridlterstatter 

Der Ausschuß hat einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause die Genehmigung des überein
kommens zu empfehlen. 

Der Justizausschuß ist der Meinung, daß in 
diesem Falle die Erlassung eines Bundesgesetzes 
- im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG in der 
geltenden Fassung - zur überführung dieses 
Vertragsinhaltes in die innerstaatliche Rechts
ordnung nicht notwendig ist. 

Der Just'Lzausschuß stellt somit den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem Europäischen über
einkommen betreffend Auskünfte über ausländi
sches Recht (282 der Beilagen) die v.erfassungs
mäßige Genehmigung erteilen. 

Wien, am 28. Juni 1971 

Zeillinger 
Obmann 
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